
       Fassung vom 30.10.2009 

 

 

Satzung zur 1. Änderung der Vergnügungssteuersatzung  

der Stadt Norden vom 27.06.2007 

 

 

Aufgrund der §§ 6, 40 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der 

Fassung vom 28. 10.2006 (GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

13.05.2009 (GVBl. S. 191) sowie der §§ 1, 2 und 3 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 11.02.1992 (Nds. GVBl. S. 29), 

zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 13.05.2009 (Nds. GVBl. S. 191), hat der 

Rat der Stadt Norden in seiner Sitzung am 08.12.2009 folgende Satzung beschlossen: 

 

Artikel I 

 

Die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Norden vom 27.06.2007 wird wie folgt geändert: 

 

Die §§ 8 bis 11 erhalten folgende Fassung: 

 

§ 8 

Erhebungszeitraum 

 

(1) Bei Veranstaltungen i. S. von § 1 Nr. 1 bis 4 ist Erhebungszeitraum die Zeit vom  

      Beginn bis zum Ende der Veranstaltung. 

 

(2) Bei Geräten i. S. von § 1 Nr. 5 und 6 ist Erhebungszeitraum das Kalenderjahr. 

 

§ 9 

Entstehung des Steueranspruchs 

 

Der Steueranspruch entsteht im Falle des § 8 Abs. 1 mit Ende der Veranstaltung und im Falle 

des § 8 Abs. 2 mit Ablauf des jeweiligen Erhebungszeitraumes. 

 

§ 10 

 Steuererklärung und Steuerfestsetzung 

Vorauszahlungen 

 

(1) Der Steuerschuldner hat – sofern eine Besteuerung nach § 4 Abs. 1 bis 4 erfolgt  - 

innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf des Erhebungszeitraumes eine Steuererklärung auf 

einem von der Stadt Norden vorgeschriebenen Vordruck abzugeben. 

 

(2) In den Fällen der Besteuerung nach § 4 Abs. 5 ist der Steuerschuldner verpflichtet, die 

Steuer für das jeweilige Kalenderjahr selbst zu ermitteln und jeweils bis zum 31.01. des 

Folgejahres eine jährliche Steuererklärung auf einem von der Stadt Norden vorgeschriebenen 

Vordruck abzugeben. Auf die zu erwartende Steuer sind monatliche Vorauszahlungen von 

1/12 jeweils zum 15. des Monats auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses zu leisten. Die 

Stadt Norden kann auf schriftlichen Antrag oder aufgrund eigener Feststellungen die 

Vorauszahlungen der Steuer nach oben oder unten anpassen, wenn sich für den laufenden 

Besteuerungszeitraum voraussichtlich Abweichungen von mehr als 25 v. H. ergeben werden. 

Die Abweichungen sind durch geeignete Unterlagen glaubhaft zu machen. Wenn kein 



Vorjahresergebnis bekannt ist, errechnet sich die monatliche Vorauszahlung aufgrund der 

Einspielergebnisse der ersten 3 Monate ab Aufstellung des Spielgerätes. 

 

(3) Die Steuerfestsetzung erfolgt durch schriftlichen Bescheid.  

 

(4) Gibt der Steuerschuldner seine Steuererklärung nicht, nicht rechnerisch richtig, nicht  

      rechtzeitig oder nicht vollständig ab, so setzt die Stadt Norden die Steuer durch  

      schriftlichen Bescheid fest. Dabei kann sie von den Möglichkeiten der Schätzung der  

      Bemessungsgrundlage und der Festsetzung von Verspätungszuschlägen nach den  

      Vorschriften der Abgabenordnung Gebrauch machen. 

 

§ 11 

Fälligkeit 

 

(1) Der festgesetzte Steuerbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntgabe des 

Bescheides zu entrichten. Die für den Besteuerungszeitraum als Vorauszahlung erhobene 

Steuer wird auf die Steuerschuld für diesen Zeitraum angerechnet. Waren die 

Vorauszahlungen höher als der im Bescheid festgesetzte Betrag, erfolgt ein Ausgleich durch 

Aufrechnung oder Erstattung. 

 

 

Artikel II 

 

Diese Satzung tritt mit dem 01. Januar 2010 in Kraft.  

 

 

Norden, den 08.12.2009 

 

 

 

 

- Bürgermeisterin -  

 


